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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Pr.ZI. 5787/5-1/87 

Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 

Schreibens anführen. 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den 
Schutz der Topographien von mikro
elektronisehen Halbleitererzeugnissen 
( Halbleiterschutzgesetz ) 

An die 

Parlamentsdirektion 

W i e  n 

I zr 
I 
I 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Telex Nr.: 111800 

Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 

DVR:0090204 

Sachbearbeiter: 

Tel. (0 22 2) 75 76 31 KI. 9 107 

od. 756501 

I Datum: - 7. J/\�L 1388 

I Vert:::ilt_?· JA" .• ��L 

---- ;;7itFJM 
Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

beehrt sich, beiliegend 25 Ausfertigungen der ho. Stellung

nahme zum gegenständlichen Gesetzesentwurf zur gefälligen 

Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Wien, am 4. Jänner 1988 

Für den Bundesminister: 

i.A. Mag. GSTETTENBAUER 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Pr.Zl. 5787/5- 1/87 

Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 

Schreibens anführen. 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den 
Schutz der Topographien von mikro
elektronisehen Halbleitererzeugnissen 
(Halbleiterschutzgesetz) 

Bezug: do. Zl. 90.103/13-GR/87 

An das 

Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten 

Wi e n 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Telex Nr.: 111800 

Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 

DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 

Tel. (0 22 2) 75 76 31 KI. 9107 

od. 75 65 01 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

beehrt sich, zum gegenständlichen Gesetzesentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu § 6 Absatz 1 Z.2: 

Hier sollte es besser heißen " ... die Topographie oder ein die 

Topographie enthaltendes Halbleitererzeugnis ... ". 
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Zu § 9 Absatz 2 Z.2: 

Auch dieser Passus sollte etwa folgendermaßen lauten: 

" ... ein Halbleitererzeugnis selbst ... " . 

Der Grund für diese vorgeschlagenen Änderungen ist darin zu 

sehen, daß es zu einer Topographie verschiedene Ausführungen 

von Halbleitererzeugnissen geben kann. 

Abschließend darf mitgeteilt werden, daß 25 Ausfertigungen 

der ho. Stellungnahme der Parlamentsdirektion übermittelt 

wurden. 

Wien, am 4. Jänner 1988 

Für den Bundesminister: 

i.A. Mag. GSTETTENBAUER 
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